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VEREINSSTATUTEN

des Vereines

0B .0 6.2004

SPORTUNION TANZSPORTKLUB MANK

s1
Name, Sitz und fätigkeitsbereich

Der Verein führt den Namen SPORTUNION TANZSPORTKLUB MANK

ii'^ hat seinen Sitz in 3240 MANK

trird erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet der Gemeinde
}iANK

Er gehört der Österreichischen Turn- und Sportunion'
Landesverband iJiederösterreichr ärl.

s/
Zweck

Dr-r Verein bezweckt die Förderung der körperlichen und geistigen
LeisLungsfähigkeit seiner Mitgliäder durch Pflege u- FÖRDERUNG

DES TANZSPORTES EINSCHL. DES TURNIERTANZSPORTS
unter Bedachtnahme auf die ethischen und kulturellen lrlerte des
Christentums und des österreichischen Volks- und Brauchtums.
E:c ist. eiri überpartej-l-icher, gemeinnüt.ziger und nicht auf Geivinn
ausgerichteter Verein.

S3
Mitte1 zur Erreictrungr des Vereinszweckgs

Der Vere.inszweck soll durch die nachstehend anqeführten ideell-en
r.irrd materie'llen Mittel erreicht werCen'

.' s ideelle Mittel dienen:

a) PfIege DES TANZSPORTS für alle Altersstufen;
b) Abhaltung von Sportfesten, Wettbewerben und Meisterschaften;
.i Veranstattung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen' Tagungeu

und Beschaffung geeigneter Bildungsmittel '

Die erforderlichen fi-nanziellen und
aufqebracht werden durch:

materiellen MitteI sollen

a) Bej-trittsgebühren und Mitgliedsbei-träge;
b) allfällige Einnahmen von sportlichen und anderen

Veranstaltungen;
c) Subventionen und Förderungen aus öffentlichen Mittefn;
d) Erwerb, Errichtung, Ausgestaltung und Betrieb von Turn- und

Sportstätten sowie Vereinslokalitäten;
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e) Führung einer Sportplatzkantine, deren allfälJ-iger Gewinn
wieder den Zwecken des vereines zugeführt wird,

f) Einnahmen aus dem Betrieb von Sportstätten;
g) Einnahmen aus V{erbung und von Sponsoren;
rrl Spenden, Vermächtnisse sowie sonstige Zuwendungen.

s4
Arten der Mitgliedschaft'

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche'
außerordentliche und Ehrenmitglieder'

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der
Vereinsarbeit beteiligen.

Außerordentl-iche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit
vor allem durch finanziell-e Förderungen unterstützen.

Ehrenmitgtieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer
Verdienste um den Verein ernannt werden.

ss
Erwerb der Mitg]-iedschaft

Mitglied kann jede Person männlichen oder weiblichen Geschl-echtes

".tä"n, die si-ön zv einem freien, unabhängigen und demokratischen
Österreich bekennt -

über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann
ohne Angabe von Gründen verweigert werden-

Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes
durch die Generalversammlung.

Bis zur Entstehung des Vereins erfolgt die vorläufige Aufnahme von
ordentlichen und außerordentlichen Mi-tgliedern durch die
Vereinsgründer, im Fal-l eines bereits bestellten Vorstandes durch --,- l

diesen. Diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereines
wirksam. Wird ein Vorstand erst nach Entstehung des Vereins
bestellt, erfolgt auch die (defini-tive) Aufnahme ordentlicher und
außerordentlicher Mitglieder bis dahin durch die Gründer des
Vereins.

s6
Beendigrung der Mitg:].iedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, durch freiwilligen
Austrittl Aurcn Streichung und durch Ausschluß. Der Austritt kann
jederzeit erfolgen. Er muß dem Vorstand schriftlich mitgeteilt
werden.

Die Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn
dieses Lrotz drej-maliger Mahnung länger als ein Jahr mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung
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zvr Zahlung der fä1lig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon
unberührt.

Der Ausschluß eines Mitgliedes aus dem verein kann vom Vorstand
wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen

unehrenhaften verhaltens verfügt werden (eine Berufung an die
Generalversammlunq ist möglich) '

Die Aberkennung
wie bei einem
versammlung über

der Ehrenmitgliedschaft kann aus denselben Gründen
Ausschluß eines Mitgliedes von der General-

Antrag des Vorstandes beschlossen werden'

s7
Rechte und Pf].ichten der Mitg].ieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an al1en Veranstaltungen des
Vereines teilzunehmen und Einrichtungen des Vereines zv den
jeweils vom Vorstand festgelegten Bedingungen zu beanspruchen'-Ou. Stimmrecht in der Generalversammlunq sowie das aktive und
passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen Mitgliedern und den
Ehrenmitgliedern zv-

Die Mitgtieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach
Kräften zu fördern und al-les zv unterlassen, wodurch das Ansehen
und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden könnte. Sie haben die
Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane z1r beachten.
Die ordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in ,der von der
General-versammlung beschlossenen Höhe und die außerordentlichen
Mitglieder sind zur Zahlung der mit dem Vorstand verej-nbarten
Beitragssumme verPflichtet -

SB
Verei-nsorg'ane

1) Organe des Vereines sind die General-versammlung, der Vorstand,
diä nechnungsprüfer und das Schj-edsgericht

2) Eine vom Vorstand zu beschließende Geschäftsordnunq kann die
Tätigkeit der einzelnen Organe sowie nicht näher in den
Statuten erl-äuterte Eunktionen- und Zeichnungsberechtigungen
regeln.

s9
. 
Die Genera].verEamlungt

Die ordent.liche General-versammlung ist die Mitgliederversanrmlung
gemäß Vereinsgesetz 2OO2 und findet alle zwei Jahre statt. Eine
äußerordentliche Generalversammlung muß einberufen werden auf
Beschluß des Vorstandes oder hrenn es ein Zehntel der ordentlichen
Mitglieder oder d.ie Rechnungsprüfer schriftlich unter Angabe des
Verhandlungsgegenstandes verlangen -

Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen
Generalversammlungen sind al-Ie Mi-tglieder mindestens L4 Tage vor
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dem Termin schriftlich einzul-aden. Die Anberaumunq der
Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.
Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. Anträge zur
Tagesordnung Aei Generalversammlung sind mindestens sieben Tage

vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich
einzureichen.

Gü1tige Beschlüsse ausgenonmen solche über einen Antraq auf
Einberufunqi einer außerordentlichen Generalversammlung können
nur zur Tagesordnunq gefaßt werden'

Bei der General-versammlung sind a1le Mitglieder
teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt si-nd nur die ordentlichen und
die Ehrenmitgliedär. Jedes Mitglied hat eine Stimme (Minderjährige
können durch die gesetzlichän Vertreter vertreten werden)'

Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit von einem Drittel der
ordentli-chen Mitglieder beschlußfähig. Ist die Generalversammlung
zuT festgesetzten stunde nicht beschlußfähig, so findet die
Generafversammlung eine hal-be Stunde später mit derselben
Tagesordnung statt, die ohne Rücksi-cht auf die Anzahl der
Erschienenen beschl-ußf ähig ist.

Die l{ahlen und die Beschlußfassungen in der Generalversammlung
erfolgen in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse,
mit denen das Statut des Vereines geändert werden soll, bedürfen
jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwej- Drittel der
abgegebenen gültigen Stimmen-
Bei Statutenänderungen ist außerdem die Zustimmung der Sportunion
Niederösterreich, erforderlich.

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident, bei
ciessen Verhinderung sein Stell-vertreter. Wenn auch dieser
verhindert ist, so f ührt das an Jahren ä]-teste anwesende
Vorstandsmitglied den Vorsitz -

s10
Aufgtabenkreis der Generalwersamm].ung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und
des Rechnungsabschl-usses der amtsführenden Funktionäre;

b) Entqegennahme des Berichtes der Rechnungprüfer
c) Vfahi äer Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer"
d) Festsetzung der Höhe der Mitgl-iedsbeiträge für ordentliche

Mitglieder;
e) Verlei_hung und Aberkennung der EhrenmitgliedschafL;
f) Beschlußfässung über Statutenänderungen und die freiwillige

Auflösung des Vereines;
q) Beratung und Beschtußfassung über sonstige auf der Tagesordnung

stehende Fragen;
h) Entschei-dungen über Berufungen gegen Mitgliedsausschfüsse;
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Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Schriftführer, dem

Finanzreferenten, dem sportreferenten, dem Kulturreferenten, dem

Juqendreferenten und deren Stell-vertretern'
und bis zu 4 Beiräten.

Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird, hat bei
Ausscheiden eines gewählten Mitgliedes das Rechtr äD seine Stelle
ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die
nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden General-ver-
sammlung einzuholen ist.

Fäl_It der vorstand ohne selbstergänzunq durch Kooptierung
überhaupt oder auf unvorhersehbar lange zeiL aus' so i-st jeder
nechnungsprüfer verpflichtet, unverzüg1ich ej-ne außerordentl-iche
General-versammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes
einzuberufen. Sol-Iten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig
sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die Notsituation
erkennt, unverzüg]j-ch die Bestellung eines Kurators beim
zuständj-gen Gericht zu beantragen, der umgehend eine
außerordentl-iche General-versammlung einzuberufen hat.

Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Auf jeden
FalI währt sie bis zvr Vtaht eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene
Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.

Der Vorstand wird vom Präsidenten, in dessen Verhinderung vom
Vizepräsident.en, schriftlich oder mündl-ich einberufen.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn aIle seine Mitgli-eder
eingeladen wurden und mindestens die Hä1fte von ihnen anwesend
ist. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit ei-nfacher
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Sti-mme des
Vorsitzenden

Den Vorsitz führt der Präsident, bei Verhinderunq der
Vizepräsident. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem

an .lähren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.

Außer durch Tod und Abtauf der Funktionsperiode erlischt die
Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt-

Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder
einzelne seiner Mitglieder entheben-

Die Vorstandsmitglieder können j ederzeit schriftlich ihren
Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand'
im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes an die
Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl
bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam-
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s12
Aufcrabenkreis des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Er ist das
..Leitungsorgan" im Sinne des VG 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zlJr

die nicnt durch die statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen
sind. In seinen Vtirkungsbereich fallen insbesondere folgende
Angelegenheiten :

a) Erstell-ung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Rechen-
schaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses;

b) Vorbereitung der Generalversammlung;
.j Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen

Generalver s ammlungen ;
d) Verwaltung des Vereinsvermögens"
.i Aufnahme, Ausschl-uß und Streichung von Verei-nsmitgliedern;
f) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines
g) Erfü11ung der Aufgaben im Sinne von S 3;

s13
Besondere Ob].ieg:enheiten einze].ner Vorstandsrritglieder

Der präsi-dent führt die laufenden Geschäfte des Vereines. Ihm
obliegt die Vertretung des Vereines, insbesondere nach außen,
g"g.rrüb.r Behörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in
ä"i Generalversammlunq und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug ist
er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den lrlirkungsbereich
der General-versammJ-ung oder des Vorstandes f allen, unter eigener
Verantwortung setbständig Anordnunqen zv treffen; diese bedürfen
jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige
Vereinsorgan.

Der Schriftführer hat den Präsidenten bei der Führung der
Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der
protokolle der Generalversammlung und der Vorstandssitzungen sowie
des Schriftverkehrs des Vereines.

Der Finanzreferent ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des
Vereines verantwortlich -

Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachunqen des Vereines,
insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden, sind vom

Präsidenten und vom Schriftführer, sofern sie j edoch
und vomGeldangelegenheiten betreffen, vom Präsidenten

Finanzreferenten qemeinsam zu unterfertigen.

Der Sportreferent hat die sportlichen Belanqe des Vereines
wahrzunehmen.

Der Kulturreferent ist für
Vereines verantwortlich.

die kulturell-en Veranstaltungen des
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Der Juqendreferent ist für die Jugendarbeit, insbesondere für die
Betätijung außerhalb der Fachsp4rten, zuständig.

Im FaIIe der Verhinderung treten an die Stelle der Funktionäre
ihre Stellvertreter -

Die genauen Aufgabengebiete d.er Referenten und eines allfällig vom

Vorsiand besteüten Vereinssekretärs, Geschäftsführers' Managers
u.dgI. kann in der Geschäftsordnung geregelt werden.

s1.4
Die RechnungsPrüfer

Die zwei Rechnungsprüfer we.rden von der Generalversammlung auf die
Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine wi-ederwahl ist möglich. Die
Rechnungsprüfer dürfen keinem organ mit Ausnahme der
Generalversammlung angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der
Prüfung ist.
Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie
die üUerprukung des Rechnungsabschlusses und die statutengemäße
Verwendung der finanziellen Mittel-. Sie haben dem Vorstand und der
General-versammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

Im übrigen gelten für die Rechnunqsprüfer die Bestimmungen für
Vorstandsmitglieder (S 11 Abs . B-10 ) sJ-nngemäß '

s l-s
Das Schiedsgericht

In allen aus dem Vereinsverhäl-tnis entstehenden Streitigkeiten
entscheidet das schiedsgericht. Es ist eine
..Schl-ichtunqsei-nrichtung" im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 - Ein
Schiedsgeriänt nach den SS 511 ZPO kann einqerichtet werden-

Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen
Vereinsmitgtiedern zusammen. Es wird derart gebildet, daß jeder
Streitteil innerhalb von L4 Tagen dem Vorstand zwei- Mitglieder als
Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit
eine fünfte person zum Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei
St.immenglej-chheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los -

Das Schiedsgericht fät1t seine Entscheidungen bei Anwesenheit
aller seiner Mitgtieder mit einfacher Stimmenmehrheit- Es

entscheidet nach bestem vüissen und Gewissen. Seine Entscheidungen
sind vereinsintern endgültig.

s l-6
Datensclurtz

Die Bestimmung über den Datenschutz sind strenq einzuhalten. Jedes
Mitglied gibi aber durch seinen Beitritt die unwiderrufliche
Zusiimmung, daß seine personenbezogenen Daten, insbesondere Name,

Geburtsdatum, Beruf, Funktion im Verein und im Landes- oder
Bundesverband, seine für das Vereinswesen Bedeutung habende
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Ausbildung, seine sportlichen Erfolge und seine fachliche und
organisatorische Ausbildung mittels Datenverarbeitung erfaßt
*"id"r, und innerhalb des Vereins, verarbeitet und weitergegeben
werden, insbesondere für die Informati-on, Führung der Buchhal-tüD9,
Zustell-ung von Informationsmaterial aller Art '

SI7
Auflösung' des Verei-nes

Di_e freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem
Zweck einberuienen außerordentlichen Generafversammlung und nur
mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
beschl-ossen werden.

Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen
vorhanden ist über die Auflösung zu beschließen. Insbesondere
hat. sie einen Abwickl-er zu berufen und Beschluß darüber zu fassen,
wem dj-eser nach Abdeckung der Passiva das verbleibende
Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll der
"SPORTUNION Niederösterreich", zufaflen. Sollte dies aus irgend
einem Grund unmöglich sein, so ist es auf jeden Fal-l wiederum
g.emeinnützigen sportlichen Zwecken zuzuführen. Dies trifft auch
bei Wegfall des begünstigten Vereinszweckes zv.

08.06.2004
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